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pê üfitülchmr nl>kk die
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des

Gesetze» über die Ermächtigung des Bunderrats
zu wirtschaftlichen Maßnahnien usw . vom 4 . Au¬
gust 1914 (Reichsgesetzbl . S . 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

I. Beschlagnahme.
8 i-

Mit dem Beginn des 1. Februar 1915 sind
die im Reiche vorhandenen Vorräte von Weizen
(Dinkel und Spelz ) , Roggen , allein oder mit
anderer Frucht gemischt, auch ungedroschen, für
die Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b. H . ip Berlin
die Vorräte von Weizen -, Roggen -, Hafer - und
Gerstenmehl für den Kommnnalverband beschlag¬
nahmt , in dessen Bezirke sie sich befinden . Mehl¬
vorräte , die sich zu dieser Zeit auf dem Trans¬
porte befinden , sind für den Kommunalverband
beschlagnahmt , in dessen Bezirke sie nach beende¬
tem Transport abgeliesert werden.

§ 2-
Von der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
a . Vorräte , die im Eigentum des Reichs , eines

Bundesstaates oder Elsaß -Lothringens , ins¬
besondere im Eigentums eines Militärfiskus,
der Marinevrrwaltnng oder der Zentralstelle
zur Beschaffung der Heerresverpflegung in
in Berlin , oder im Eigentums des Kommu¬
nalverbandes stehen, in dessen Bezirke sie
sich befinden;

1i. Vorräte , die im Eigentum « der Kriegs -Ge¬
treide -Gesellschaft m. b. H . oder der Zentral-
Einkauss -Gesellschaft m. b. H . in Berlin
stehen;

c. Vorräte an gedroschenem Getreide und an
Mehl , die zusammen einen Doppelzentner
nicht übersteigen.

§ 3.
An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen

Veränderungen nicht vorgenommen werden und
rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie sindznich-
tig , soweit nicht in den §§ 4, 22 etwas anderes
bestimmt ist. Insbesondere ist auch das Verfüt¬
tern verboten . Den rechtsgeschäftlichen Verfü¬
gungen stehen Verfügungen gleich, die in Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen.

8 4 < ’
Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten

sind berechtigt und verpflichtet, die zur Erhaltung
der Vorräte erforderlichen Handlungen vorzunrh-
men.

Angefangene Transporte dürfen zu Ende ge¬
führt werden.

Zulässig sind Verkäufe an die Kriegs -Getreide-
Gesellschaft m. b. H . beziehungsweise an den zu¬
ständigen Kommunalverband (§ 1), sowie alle
Veränderungen und Verfügungen , die mit Zu¬
stimmung der Kriegs -Getreide -Gesellschaft m-b. H.
beziehungsweise des zuständigen Kommunalver-
bande« erfolgen . Veräußerungen eines Kommu¬
nalverbandes bedürfen der Genehmigung der höhe¬
ren Verwaltungsbehörde und sind der ReichSver-
teilungssttlie (ß 31) anzuzeigen.

Trrtz der Beschlagnahme dürfen
a . Untermehmer landwirtschaftlicher Betriebe

zur Ernährung der Angehörigen ihrer Wirt-
Ichaft einschließlich des Gesindes auf den
Kopf und Monat neun Kilogramm Brotge¬
treide und zur Frühjahrsbestellung das er-
forderliche Laatgut verwenden ; statt eines
Kilogramm Brotgetreide können achthundert
Gramm Mehl verwendet werden . Den An-
^ongen der Wirtschaft stehen gleich Ra-
mratberechtigte , insbesondere Altentriler und

Regelung der Verkehrsm  Krotgetreide tutb Mehl.
Kam 25 . Jannnr 1915.

Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berechtigung
oder als Lohn Brotgetreide oder Mehl zu
beanspruchen haben;

b . Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
und Händler Saatgetreide für Saatzwecke
liefern , das nachweislich aus landwirtschaft¬
lichen Betrieben stammt , die sich in den letz¬
ten zwei Jahren mit dem Verkaufe von
Brotgetreide befaßt haben ; anderes Saat¬
getreide darf nur mit Genehmigung der zu¬
ständigen Behörde für Saatzwecke geliefert
werden;

e. Mühlen das Getreide ausmahlen ; dos Mehl
fällt unter die Beschlagnahme zugunsten des
Kommunalverbandes , in dessen Bezirk die
Mühle liegt;

d . Mühlen der Marineverwaltung im Februar
1915 das Mehl zu liefern , zu dessen Liefe¬
rung in diesem Monat sie aus einem un¬
regelmäßigen Verwahrungsvertrag oder ei¬
nem ähnlichen Vertragsverhültnis verpflich¬
tet sind;

e . Händler und Handelsmühlen monatlich Mehl
bis zur Hälfte der vom 1. bi« einschließlich
15 . Januar 1915 käuflich gelieferten Mehl¬
menge veräußern:

f . Bäcker und Konditoren täglich Mehl in ei¬
ner Menge , die drei Vierteilen des durch¬
schnittlichen Tagesverbrauchs vom 1. bis
einschließlich 15 . Januar 1915 entspricht,
verbacken : die Beschränkung auf diese Menge
gilt auch, soweit sie beschlagnahmefreies Mehl
verwenden;

g . Bäcker im Februar 1915 das Mehl ver¬
backen, da« zur Erfüllung ihrer Lieferungs-
verpflichtigungen an die Heeresverwaltungen
oder an die Msrineverwaltung erforderlich
ist.

8 5.
Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen

mit der Enteignung oder mit den nach § 4 zu¬
gelassenen Veräußerungen oder Verwendungen.

8 6.
lieber Streitigkeiten die sich aus der Anwen¬

dung der §8 1 bis 5 ergeben , entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 ? •
Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite

schafft, beschädigt oder zerstört , verfüttert oder
sonst verkauft , kauft oder ein anderes Veräuße-
ru »gs - oder Erwerbsgeschäst über sie abschließt,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
mit Geldstrafe bi« zu zehnransend Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft , wer die zur Erhaltung
der Vorräte erforderlichen Handlungen Pflicht-,
widrig unterläßt , oder wer als Saatgetreide er¬
worbenes Getreide zu anderen Zwecken verwen¬
det oder wer entgegen der Vorschrift in 8 4
Abs. 4k beschlagnahmefreies Mehl verwendet.

II . Anzeigepflicht.
8 8.

Wer Vorräte der im 8 1 bezeichneten Art so¬
wie Hafer mit Beginn des 1. Februar 1915 in
Gewahrsam hat , ist verpflichtet , die Vorräte und
ihre Eigentümer der zuständigen Behörde anzu¬
zeigen, in deren Bezirke die Vorräte lagern . Die
Anzeige über Vorräte , die sich zu dieser Zeit aus
dem Transporte befinden, ist unverzüglich nach
dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Bei Personen , deren Vorräte weniger als ei¬
nen Doppelzentner betragen , beschränkt sich die
Anzeigepflicht auf die Versicherung , daß die Vor¬
räte nicht größer sind.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vor»

rate , die im Eigentume der Kriegr -Getreide -Te-
sellschast m. b. H . oder der Zentral -Einkaufe -Ge-
sellschaft m. b. H. stehen.

Vorräte , die als Saatgut (8 4 Abs . 4») be¬
ansprucht werden , sind besonder« anzugeben.

8 s.
Die Anzeigen sind der zuständigen Behörde

bis zum 5. Februar 1915 einzureichen . Di«
LandeSzrntratbehörden haben bis zum 20 . Fe¬
bruar 1915 der Reichsverteilungsstelle ein Ver¬
zeichnis der vorhandenen Vorräte und der Zahl
der unter § 4 Abs. 4a fallenden Personen ge¬
trennt nach Kommunalverbänden einzureichen . In
dem Verzeichnis sind diejenigen Vorräte gesondert
anzugeben , die im Eigentume de« Reich«, eines
Bundesstaats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere
eines MilitärfiSkuS , der Marineverwaltung »der
der Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSver-
pflegung stehen.

Für die Anzeigen sind die vom BnnbeSrat«
festgestellten Formulare zu benutzen

8 io.
Bäcker Konditoren , Händler und Handelsmüh-

len , die von den Befugnissen de» 8 4 Abs . 4
Gebrauch machen wollen , haben zugleich mit der
Anzeige nach 8 8 anzuzeigen , wieviel Mehl sie
in der Zeit vom 1. dis einschließlich 15 . Januar
1915 als Bäcker oder Konditoren verbacken oder
als Händler oder Handelsmühlen käuflich gelie¬
fert haben.

8 n.
Mühlen , Bäcker, Konditoren und Händler,

die von den Befugnissen de» 8 4 Abs. 4 Ge¬
brauch machen, haben nach näherer Bestimmung
der Landeszentralbehörde über die eingetretenen
Veränderungen ihrer Bestände der zuständigen
Behörde Anzeige zu erstatten.

8 12

I Die zuständige Behörde ist berechtigt, zurNachprüfung der Angaben die Vorrat »- und Be-
triebsräume des Anzeigepflichtigen zu untersuchen
und seine Bücher prüfen zu lassen.

§ 13.
Wer Anzeigen nicht in der gesetzten Frist er¬

stattet , oder wer wissentlich unrichtige »der unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi«
fünfzehnhundert Mark bestraft.

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der
Anzeige Vorräte an , die er bei der Aufnahme
der Vorräte vom 1. Dezember 1914 verschwie¬
gen hat , so bleibt er von der durch da« Ver¬
schweigen verwirkten Strafe frei.

111. Enteign » «- .
8 14.

Das Eigentum an den beschlagnahmten Vor¬
räten geht durch Anordnung der zuständigen
Behörde aus die Person über , zu deren Gun¬
sten die Beschlagnahme erfolgt ist.

Beantragt der Berechtigte die Uebereignung
an eine andere Person , so ist das Eigentum
auf diese zu übertragen ; sie ist in der Anord-
uung zu bezeichnen.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betrie¬
be ist vor der Enteignung festzustellen, welch«
Vorräte ist nach dem Maßstab des 8 4 Ads. 4»
für die Zeit bis zum 1. August 191b zur Er¬
nährung und Frühjahrsbestellung nötig habe« .
Diese Vorräte sind auszusondern und von der
Enteignung auszunehmen ; sie werden mit der
Aussonderung von der Beschlagnahme frei.

Saatgetreide , das nachweislich au « landwirt¬
schaftlichen Betrieben stammt, die sich in den letz-
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ten zwei Jahren mit dem « erkaufe von Zaatge
treibe befaßt haben , ist gleichfalls auszuiandern
und von der Enteigung auSzunehmeu ; es wrrd
mit der Aussonderung von der Beschlagnahme
frei.

§ 15.
Die Anordnung , durch die enteignet wirb,

kann an den einzelnen Besitzer oder an alle Be¬
sitzer de« Bezirks oder eines Terles des Bezrrts
gerichtet werden ; im erster n Falle geht das
Eigentum über , sobald die Anordnung dem Be¬
sitzer zugeht , im letzteren Falle mit Ablauf des
Tages nach Ausgabe de« amtlichen Blattes , . tn
dem di« Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

§ 16.
Der Erwerber hat für die überlassenen Vor¬

räte einen angemeffenen Preis zu zahlen.
Soweir anzeigepflichtige Vorräte nicht ange-

zeigt sind , wird für sie kein Preis gezahlt.
In besonderen Fällen kann die höhere vermal
tungebehörde Ausnahmen zulaffen.

Bei Gegenständen , für die Höchstpreise sestge-
setzt sind, wird der Nebernahmepreis unter Berück¬
sichtigung des zur Zeit der Enteignung geltenden
Höchstpreises sowie der Güte undVerwerlbarkert
der Vorräte von der höheren Verwaltungsbehör¬
de nach Anhörung von Sachverständigen endgui-

*i0  Bei ^Gegenständen , für die keine Höchstpreise
festgesetzt sind, tritt anstelle des Höchstpreises
der Durchschnittspreis , der in der Zeit vom 1.
bis eins ', lieblich 15 . Januar 1915 an dem
maßgebenden Marktorte gezahlt ist.
Durchschnittspreis nicht zu ermitteln , io

'die tatsächlich gemachten Aufwendungen zu

rücksichtigen. § ^
Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist

pflichtet , sie zu verwahren und pfleglich zu
bandeln , bi« der Erwerber sie in fernen
wahrsam übernimmt . Dem Besitzer ist hiertur
«ine angemeffene Vergütung zu gewähren, . «
von der höheren Verwaltungsbehörde entgultig
festgesetzt wird.

Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse ei¬
ne« Grundstücks , so werben diese von der Haf¬
tung für Hypotheken , Grundschulden und Ren
tenschulden frei , soweit sie nicht vor dem 1
Februar 1915 zugunsten des Gläubigers nt Be¬
schlag genommen worden sind.

§ 19.
Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Entei

gnungSverfahren ergeben , entscheidet endgültig
die höhere Verwaltungsbehörde.

§ 20.
Wer der Verpflichtung des § 17 , enten riete

Vorräte zu verwahren und pfleglich zu behan¬
deln , zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis biS
zu einem Jahre oder mst Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraf

IV . Soudervorfchriften fiir
«nausgedroschenes Getreide.

§ 21 .
Bei unausgedrofchenem Getreide erstrecken

sich Beschlagnahme und Cnteigung auch aus den

^ °Mit dem Ausdreschen wird dasStroh  von
der Beschlagnehme frei . Wird erst nach der
Enteigung ausgedroschen , so fällt das Eigentum
am Stroh an den bisherigen Eigentümer zu-
rück sobald da« Getreide aucgedroschen ist.

§ 22. t
Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme ode>

die Enteignung nicht gehindert , das Getreide

au «zudreschen. ? ^
Die zuständige Behörde kann auf Antrag

desjenigen , zu desien Gunsten beschlagnahmt
-de ! enteignet ist, bestimmen, daß das Getrei¬
de von dem Besitzer mit den Mitteln fernes
landwirdfchaftlichen Betriebs binnen einer zu
bestimmden Frist ausgedrofchen wird . Kommt
der Verpflichtete dem Verlangen nicht nach, fo
kann die zuständige Behörde das Ausdreschen
auf desien Kosten durch einen Dritten vorneh¬
men losien . Der Verpflichtet hat die Vornah.
me in seinen Wittschaftsräumen und mit den
Mitteln feines Betriebes zu gestatten.

§ 24.
Der Nebernahmepreis ist gemäß § 16 festzu-

setzen, nachdem das Getreide ausgedroschen ftt.
§ 25.

Ueber Streitigkeiten , die sich 'aus der An¬
wendung der §§ 21 bis 24 - ' geben entscheidet

endgültig die höhere Verwaltungsbehörde

V . B - rhktttmS Ut  KriegS -G - treid-
Gefeltschaft m. b . D z« den

Kommunalverbänden.
8 26.

Die Kriegsgetreidegesellschaft m. b. H . ist ver¬
pflichtet:

a . Getreide , das in ihrem Eigentum steht oder
zu ihren Gunsten beschlagnahmt ist, dem Kom¬
munalverband , in besten Bezirk es sich befin¬
det, auf sein Verlangen bis zur Höhe des aus
ihn fallenden Bedarssanteits (§32 ) zu über¬
eignen oder die Enteignung auf seine Gunsten
herbeizuführen;
ft. auf Verlangen eines Kommunalverbandes
das für diesen beschlagnahmte Mehl , soweit
es nach Güte , Menge und Lagerung den Lom¬
bardbedingungen der der Darlehnskasse Berlm
genügt , zu übernehmen sowie für den Verkauf
des beschlagnahmten Mehls bemüht zu sein;
c. Auf Wunsch eines KommunlverbandeS das
Getreide , das sich mit Beginn des 1. Februar
1915 in seinem Bezirke befindet , nach Möglich¬
keit dort bis zur Höhe des auf ihn entfallenden
Bedarfsanteils (§ 32) . zu belasten und zum Aus-
mahlen die Mühlen de« Bezirks heranziehen
VI. Mahlpflicht und Regelung des

Mehlverkehrs.
8 27.

Die Mühlen haben das Getreide zu mahlen,
das die Kriegsgetreidegesellschaft m. b. H . die
Zentral -Einkaufsg -.sellschaft m. b. H . oder der
Kommunalverband , in deren Bezirke sie liegen,
ihnen zumeist.

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt ersorder
lichenfalls emen angemessenen Mahllohn fest; die
Entscheidung ist endgültig.

8 28.
Die Mühlen dürfen Mehl , das in ihrem Ei-

gentume steht, nur an die KriegS -Getreide -Ge-
sellschaft oder an Komunalverbände abgeben . Dies
gilt nicht für die nach § 4 Abs. 4ä und e zuge¬
lassenen Lieferungen . r _

Die KriegS -Getreide -Gesellschast darf Mehl nur
an die Kommunalverbände , an die Heeresver¬
waltungen oosr die Marinrverwaltung abgeben.

Der Nebernahmepreis ist erforderlichenfalls bei
der Abgabe an Kommunalverbände , an die Hee¬
resverwaltungen oder an die Marineverwaltung
unter Berücksichtigung des Einstandspreises und
des Mahllohnes (§ 27 ) im Falle der Abs. 1 von
der höheren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirke
die Mühle liegt , im Falle des Abs. 2 von dem
Reichskanzler endgültig festzusetzen.

8 29.
Beim Ausmahlen von Getreide , das unter die

Beschlagnahmung fällt , oder das eine Mühle von
der Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b. H. oder von
einem Kommunalverband erhalten . hat, ist die
Mühle verpflichtet , die entfallende Kleie, soweit
'ie in ihrem Eigentume steht, an die vom Reichs
kanzler zu bestimmenden Stellen abzugeben.

Hat die Mühle das Getreide von einem Kom
munlverband erhalten , so hat sie auf Verlangen
des Kommunalverbandes die Kleie an ihn ab-

Dtt " Preis wird unter Berücksichtigung de^
Höchstpreises sowie der Güte der Kleie von der
höheren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirk die
Mühle liegt , nach Anhörung von Sachverständigen
endgültig festgesetzt.

8 30.
Wer der Vorschrift des § 27 Abs. 1 zuwider¬

handelt , oder wer entgegen den Vorschriften der
§§ 28 , 29 , soweit sie für Mühlen gelten , Mehl
oder Kleie abgibt , wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 500
Mark bestraft.

VII. BerbrauchSregluug.
8 31.

Unter der Bezeichnung ReichSverteilungSstelle
wird eine Behörde gebildet.

Die Behörde besteht aus sechszehn Bevollmach
tigten zum BundeSrat . und zwar außer dem Vor¬
sitzenden aus vier .Königlich Preußischen , zwei
Königlich Bayrischen , einem Königlich Sächsischen
einem Königlich Württembergischen , einem Groß-
herzoglich-Badischen , einem Grobherzoglich Hessi¬
schen, einem Großherzoglisch Meklenburg Schwerin-
scheu, einem Grobherzoglich Sächsischen, einem
herzoglich Anhaltischen , einem Hanseatischen und
einem Elsaß -Lothnngschen Bevollmächtigten . Au¬
ßerdem gehören ihr je ein Vertreter des Deut¬
schen Landwirtschaftsrats , des Deutschen Handels
tages und des Deutschen Städtetages an.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestim
ungen.

§ 85.
Die Reichsverteilungsstelle I;at die Aufgabe,

mit Hilfe der Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b
H . für die Verteilung der vorhandenen Vorrat«
über das Reich für die Zeit bis zur nächste»
Ernte nach den vom BundeSrat auszustellende»
Grundsätzen zu sorgen.

8 33.
Die Kommunalverbände haben auf Erfordern

der Reichsverteilungsstelle Auskunft zugeben und
und überschüssige Mehlvorrüte auf die »sn ihr
bezeichnten Stellen abzugeben.

8 34.
Die Kommunlverbände haben den Verbraur

der Vorräte in ihren Bezirken zu regeln , insbe¬
sondere die Verteilung von Mehl an Bäcker, Kon
vitoren , und Kleinhändler vorzunehmeu . Dabe
darf nicht mehr abgegeben werden , als die von
der Reichsverteilungsstelle für den betreffenden
Zeitraum festgesetzten Mengen.

§ 35 . ,
Die Komunalverbänd .e können den Gemeinde»

die Regelung des Verbrauchs (§ 34) für den
Bezirk der Gemeinden übertragen.

Gemeinden , die n ach der letzten Volkszählung
mehr als zehntausend Einwohner hatten , können
die Uebertragung verlangen.

8 36.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden,

denen die Regelung de» Verbrauche « übertragen
ist, können zu diesem Zwecke insbesondere

anordnen , daß nur Einheitsbrote bereitet
werden dürfen;
das Bereiten von Kuchen verbieten oder
einschränken;
das Durchmahlen de» Getreides auch in
solchen Mühlen gestatten , die da» gesetzliche
Ausmahloerhältnis nicht erreichen , aber
wenigstens bis zu fünfundsiebzig vom Hun
dert durchmahlen können; in diesen Fällen
sind sie befugt , das Ausmahlverhältnis ent
sprechend festzusetzen;
die Abgabe und die Entnahme von Brot
und Mehl auf bestimmte Mengen , Abgabe
stellen und Zeiten sowie in anderer Weise
beschränken;
Händlern , Bäckern und Konditoren die Ab
gäbe von Brot und Mehl außerhalb de»
Bezirks ihrer gewerblichen Niedrrtaffun,
verbieten »der beschränken.

8 37 . ,
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

best, höheren Verwaltungsbehörden können di« Att
der Regelung (§ § 34 bis 36 , 40 ) vorschreiben.

§ 38.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen sollen

in den Kommunalverbänden und den Gemeinden,
denen die Regelung ihres Verbrauches übertra¬
gen ist, besondere Ausschüsse gebildet werden.

8 39.
Verbraucht ein Kommunalverband innerhalb

eines Monats weniger als die ihm für diese Zeit
zugeteilte Getreide - oder Mehlmenge , so hat ihm
die KriegS -Getreide -Gesellschast m. b. H . ein Zehn¬
tel des Preise « der ersparten Menge zu vergüten,
der Kommunalverband hat die ersparte Menge
der KriegS -Getreide -Gesellschuft m. b. H . zur Ver
fügung zu stellen. Die vergüteten Beträge find
ür die Volksernährunq zu verwenden.

8 40.
Die Kommunalverbänden oder die Gemeinden,

denen die Regelung ihres Verbrauches übertragen
ist, haben den Preis für das von ihnen abgege¬
bene Mehl festzusetzen. Etwaige Ueberschüff« sin»
ür die VolkScrnährung zu verwenden.

8 41.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden

denen die Regelung ihres Verbrauche « übertragen
ist, können in ihrem Bezirke Lagerräume für die
Lagerung der Vorräte in Anspruch nehmen . Du
Vergütung setzt die höhere VerwaltungSbehöri»
lest.

8 42.
Die Landeszentralbehörden können Bestimmun

gen üder da» Verfahren beim Erlaß der Anord
nungen treffen . Diese Bestimmungen können von
den Landesgesetzen abweichen.

8 43.
Ueber Streifigkeiten , die bei der « erbrauch «-

regelung (§8 34 bis 41 ) 'entstehen, entscheide
die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 44 . . _
Wer den Anordnung zuwiderhandelt , die ei

Kommunalverband oder eine Gemeinde der d>
Regelung ihres Verbrauche « übertragen ist,
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Das zweite englische Heer.
Rotterdam , 26. Jan. (Ctr. Bin.)

Der „ Nieuwe Rotterdams che Courant '' meldet
über die Ausschiffung des zweiten englischen Hee¬
ren noch folgende Einzelheiten aus Le Havre:

Die neuen englischen Truppen , die die engli¬
schen Reihen verstärken sollen, kamen in verschie¬
denen Transportschiffen gleichzeitig in verschrede-
nen französischen Häfen an . An Bord herrschte
eine ruhige , aber gemütliche Stinimung . In den
Häfen wurden alle Anllttten getroffen , um bie
Ausschiffung der Ti ende rasch zu vollziehen.
In feldmarschmäßiger Ausrüstung standen bte
englischen Soldaten an Bord und warteten , bis
an sie die Reihe komme. Sie wuroen direkt von
dem Schiff aus in die bereitstehenden Züge ge¬
bracht , die sofort nach der Front dampften.
Während so die Ausschiffung mit großer Geschwin¬
digkeit vor sich ging , kreuzten die englischen Kreu¬
zer und Torpedozerstörer , die die Transporte ge¬
leitet hatten , vor den Häfen , um darüber zu wa¬
chen, daß kein feindliches Unterseeboot sich nähe¬
re . Jene Soldaten , die nicht durch Eisenbahn,
züge abtransportiert werden konnten , formierten
sich in Kolonnen und maschierien zur Front . Das
ausgeschiffte neue englische Herr soll hinter dem
ersten englischen Heer Ausstellung nehmen . Die
Soldaten feien sich deffen bewußt , daß sie mit
einem starken Feind zu kämpfen haben.

(D . Tageszt.

Frankreichs Werbungen
um Italien und Rumänien.
Berlin , 27. Jan. (Ctr. Lin.)

Den französischen Werbungen wird in den
Morc °nblättern in einem von der „ Köln . Ztg ."
übermittelten Auszug aus der Perseveranza " ent¬
gegengetreten : Die Werbereien werden gegenwär¬
tig eifrig betrieben , weil für den Dreiverband
die Gefahr besteht, daß die diplomatischen Ver¬
handlungen zwischen Italien und Rumänien mit
den beiden Zentralmächten die Bewahrung der
italienischen und rumänischen Neutralität bis zum
Ende des Kriege « herbeisühren . Frankreich ver¬

suche, Italien in einen Krieg zu verwickeln, um
seine Hilfe zu beanspruchen und dabei gleichzei¬
tig Italien schwächen zu können, während gera¬
de gegenwärtig Italien stark fei und eine ernste
Gefahr für Frankreich bilde . Der Dreiverband
habe für Italien nur freundliche Worte , aber
keine Taten . Italien brauche sich nur die Hal¬
tung Frankreichs in dem ly bischen Kriege zu ver¬
gegenwärtigen , nm die jetzige Werbung richtig
einzuschätzen.

WTB . Rom , 27 . Jan.
Die Militärzeitung „ Csercito Jtaliano " führt

aus , daß Jtalren , falls es sich am Kriege betei¬
lige , außer der Milliarde , die schon jetzt erfor¬
derlich sei, in einem Vierteljahr noch zirka drei
Milliarden Lire für den Heeresbeoarf werde aus-
bringen müssen.»„Avanti " meldet aus zahlreichen
Ortschaften Kundgebungen gegen den Krieg stel¬
lenweise liefen diese Pioteste nicht ohne Zusam-
stöße mit der Polizei ab, wobei es auch Ver¬
wundete gab.

Deutschlands Versorgung
mit Nahrungsmittel ».

Die ..Kölnische Zeitung " veröffentlicht einen
längeren Aufsatz des ersten Beigeordneten der
bisher ergangenen Bundcsratsverordnungen aus
die Nahrungsmittelversorgung Deutschlands . In
diesem wird zum Schluß unter Hinweis auf die
Lage gefordert , das sobald wie möglich eine hö¬
here Ausmahlung des Getreides stattzusinden
hat , daß nur eine Sorte Roggenbrot und eine
Sorte Weizenbrot gebacken werden und daß
eine Einschränkung des Kuchenverbrauchs zu er¬
folgen hat . An der Hand statistischen Materials
wird ausgeführt , daß bei der Befolgung vorste¬
hender Forderungen , auch für den Fall einet
Verspätung der neuen Ernte , Deutschland in das
zweite Kriegsjahr mit einem gewissen Bestand
an Brotgetreide hineingehen könne.

Aufgeld für Goldmünzen.
Der „ Riechsanzeiger " veröffentlicht eine Be¬

kanntmachung des Reichskanzlers , wonach das
Verbot des Aufgeldes beim Ankauf von Reichs¬
goldmünzen vom 23 . November 1914 für den

Fall aufgehoben ist, daß das Aufgeld auöschließ-
ich zu dem Zweck der Abführung von Gold¬
münzen an die Reichsbank gezahlt wird.

Auskunft über Verwundete.
Nachdem nun wieder größere militärische Oper¬

ationen stattgefunden haben , interessiert es den
Angehörigen vo u Kriegsteilnehmern , zu erfahren,
daß nach einem Erlaß der Medizinalabteilung
de« Kriegsministeriums über die Einlieserung
von Verwundeten in Lazarette sofort an di»
Angehörigen eine Meldung in Form einer Feld-
postkarte zu erstatten ist. Soweit die Verwun¬
deten hierzu nicht selbst in der Lage sind, ha-
ben die Lazarette diese Meldung zu vermitteln.
Bekanntlich nimmt der Transport von Verwun¬
deten von der Front in die Feld - oder Etappen-
Lazarette je nach der Lage immerhin einige Zert
in Anspruch . Im Fall also von Kriegsteilneh¬
mern Nachrichten plötzlich ausbleiben und dies
nicht etwa durch die militärischen Operationen
bedingt ist. können die Angehörigen damit rech¬
nen , daß sie sobald als irgend möglich Nachricht
erholtem_

Wer Brotgetreide
verfüttert , versündigt

sich am Baterlande und
macht sich strafbar._

Katholische Kirche.
Sonntag , den 31 . Januar 1915.

7 Uhr Frühmesse , Hospitalkirche 7 Uhr , Non¬
nenkirche 8 Uhr , Gymnasialgottesdienst V-9 Uhr,
Hochamt 10 Uhr.

Maria Lichtmeß.
Dienstag den 2 . Februar.

Gottesdienst wie an Sonntagen.
Evangelische Kirche.

Septuagesimae . 31 . 1. 1915.
10 Uhr Gottesdienst in Hadamar,
r Uhr Kindergottesdienst i» Hadamar.
Mittwoch , den 13 . Februar abends 8 1/* Uhr

Kriegsandacht.

Haushalten mit Nahrungsmitteln.
Gegen die Verschwendung der Nahrungs¬

mittel , besonders für ein haushälterisches Um¬
gehen mit unserem wichtigsten Nahrungsmittel
dem Brote , tritt ein Merkblatt ein, das der
Magistrat von Charlottenburg allen Teilen der
Bevölkerung aufs dringenste zur Nachachtung
empfiehlt.

Dieses Merkblatt , das als Plakat an allen
ins Auge fallenden Punkten des Stadtgebiets
von Charlottenburg angeschlagen wird , enthält
beachtenswerte Sätze , die das Gefühl wachhal¬
ten sollen, daß jeder einzelne, insbesondere auch
die Kinver , durch sparsames Umgehen mit der

chen Nahrung dem Vaterlande einen Dienst
i sten. So heißt es:

Haltet Haus mit dem Brot , damit die Hoff¬
nung unserer Feinde , uns wie eine belagerte Fest¬
ung auszuhungern , zuschanden werden.

Erzieht dazu auch Eure Kinder.
Verachtet kein Stück Brot, weil es nicht mehr

fr ich ist.
Schneidet kein Stück Brot mehr ab als Ihr

essen wollt.
Eßt Kriegsbrot ; es sättigt und nährt ebenso

gut wie anderes.
Kocht die Kartoffel in der Schale , Ihr spart

dadurch ; Abfälle vor . urvffeln , Fleisch, Gemüse
werft nickt fort , sondern sammelt sie als Futter
für das Vieh , sie werden von den Landwirten
gern abgeholt werden.

„Im Schützengraben ."
Müde sinkt die Sonne nieder;
Blutig glänzt ihr letzter Schein,
Nur eines Vögleins Klagelieder
Läd ' die Natur zum Schlummer ein.

Betend sinkt mein Auge nieder —
Blickt oft fragend auf zum Himmel:
Wirst auch Du , wie sie einst ruhen
Aus von wildem Kampfgetümmel?

Doch die Natur kennt nicht Ruhe,
Zittert unter Dumpfem Donner,
Und der Schein verbrannter Dörfer
Macht des Elends Bild nur voller.

Knatternd speien die Gewehr«
Tod — Verderben im entgegen,
der allabendlich dort wandelt
Auf gefahrvoll stillen Wegen.

Doch am Boden in den Gräben,
Siehst Du graste Schatten schleichen
Deutsche Helden , die nicht zittern.
Führt ihr Weg auch über Leichen.

Stets sind sie vom Tod umdonnert
An Flanderns nassem Meeretzftrande,
Und mit ihren deutschen Herzen
Schützen sie die Heimatlande.

Fürchten nicht die Feindeskugel,
Nicht den Tod im freien Feld,
Wo jeder Schritt mit Blut erkämpfet:
Wo jeder Hügel birgt ein Held.

Sieh — dort steht manch schlichter Kreuzlrin,
Wo erlöst vom Erdenkummer
Run des Helden letzte Reste,
Ruhen aus in stillem Schlummer.

Wirst Du nie sie Wiedersehen?—
Sie , — die weinend für Dich bitten?
Gott sei geweiht all unser Kämpfen,
All ' die Leiden die wir litten.

Doch den Helden , die hier streiten,
Kann der Feind nicht wiederstehen,
Unser Schwert wird sie zermalmen
Deutschland kann nicht untergehn!

Und — wenn einst wir still verbluten,
Senken müd ' die Augenlieder,
Finden wir die letzte Ruhe
In der Reihe tapferer Brüder.

Jahre mögen dann entschwinden —
Fern , — im Dörflein oft genannt,
Wird ein bleicher Mund erzählen:
„Ja , — er starb fürs Vaterland ."

Gedichtet von Unteroffizier der Reserve
Fr . G . Meyer,

Im Schützengraben von Langenvark ."
am 28 . 11 . 1914

2 . Bataillon Infanterie Reg . 69.

in vorzü 1 Tinte
cher Qualität zu haben in der
rei von I . W . Hörtvr.
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»irt mit « efängni » bi« zu sechs Monaten »der!
mit Geldstrafe »i« zu fünfzehnhundert Mark \t-
straft-

XIII . An - käodifches Getreide und
Mehl.

8 45.
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen

sich nicht aus Getreide und Mehl , die nach dem
31 . Zanua « ISIS au « dem Auslans eingeführt
«erden - Da « au « dem Ausland eingeführte Ge¬
ithe und Mehl darf von von dem Einführen¬
den nur an di« Kriegt -Getreide -Gesellschaft m.h.H.
an di« Zrntral -Linkauf «-Ges«llschaft m. b. H . oder
an Kommunalverbtnde abgegeben werden.

IX. Ansführunßsbestimmnnge «.
8 «6.

Di « Land »«zentr «lbehörden «klaffen di« erfor¬
derlichen Au «führung «hestimmnng »n. Sie können
besonder» Vermittlungstellen errichten , denen die
Unterverteilung und Bedarfrregelung in ihrem
Bezirk obliegt.

8 47.
Wer den von den Land ««zentralbehörden er¬

lassenen Au«führung «bestimmun,tn zuwtderhan-
deit, wird mit Gefängni « bi« zu sechs Monaten
»der mit Geldstrafe bi« zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

8 48.
Die Landerzentralbehörden bestimmen, « er als

Kommunalverband , als Gemeinde , al « zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im
Sinne dieser Verordnung anzusehrn ist.

X . Uebergangsvorfchrifte»
8 49.

Die Abgabe von Weizen -, Roggen -, Hafer-
und Gerstenmeh ! im geschäftlichen Verkehr ist in
der Zeit vom Beginne d « 26 , Januar bi» zum
Ablauf de« 31 . Januar 1915 verboten . Nicht
verboten sind Lieferungen an Behörden , öffentli¬
ch« und gemeinnützige Anstalten , Händler , Bäcker
und Konditoren.

8 50.
Wer den Vorschriften de« 8 4S zuwieder Mehl

abgibt »der erwirbt , wird mit Gefängnis brS
zu 5 Monaten oder mit Geldstrafe bi« zu fünf¬
zehnhundert Ma »k bestraft.

8 51.
>i « zur Durchführung der Verbrauchtregelung

durch dir Reichsvertnlungsstelle können im Falle
dringenden Bedarf » die Landeszentralbehörden
oder die von ihnen bezeichneten Behörden die
Uedereignung von Mehl au « dem Bezirk eine«
Kommunalverbandes an einen anderen Kommu¬
nalverband anordnen . Gehören die Kommunal-
vrrbände verschiedenrn Bundesstaaten an . so hat
der Reichskanzler die gleiche Befugnis , der sich
zuvor mit den beteiligten LandiSzentralbehörden
in » Benehmen zu setzen hat . Di » übereigneten
Mengen sind der Reich«v»rteilung «stelle an, »zeigen.

XI . Zwaugsbofugnis
8 52 .,

Di « zuständig « Behörde kann Geschäfte schlie¬
ßen, deren Inhaber «der Betriebsleiter sich in
Befolgung der Pflichten unzuverlässig zeigen, die
ihnen durch diese Verordnung oder die dazu er¬
lassenen Au »führung «bestimmungen auserlegt sind.

Gegen di« Verfügung ist Beschwerde zulässig;
sie hat kein« aufschiebende Wirkung , lieber die
Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungs¬
behörde «ndgültig.

XII . Schlußdorschrist.
8 53.

Diese Verordnung trtt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft . Der Reichskanzler be¬
stimmt, mit welchem Tage die Vorschrift de« 8
39 Abs. 1 in Kraft tritt.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt de«
Außerkrafttreten » dieser Verordnung.

Berlin , den 2S . Januar 1915.

Der Stellvertreter de- R «ich»k«nz1ers.
Delbrück.

Wird veröffentlicht.

Hadamar , den 30 . Januar 1915.

Die Polizeivorwaltung.
Dr . Decher.

NB . Die AussthrungSbestimmuugen über die
Regelung de« Verkehrt mit Brotgetreide und
^ «hl folgen in einer b,s«,der«»> Ausgabe.

Der Weltkrieg.
Der „heilige Krieg ' in Flandern

Amsterdam , 27. Jan. (Ctr. Bin.)
In Brügge ist ein türkischer Geistlicher einge-

trossen, um den in Belgien , besonders in Flan¬
dern im Felde stehenden Mohammedanern den
heiligen Krieg zu verkünden.

Vom KriegSschanpla tz im Osten.
Wien , 27 . Ja « . (Ctr. Bin.)

Auf dem Kriegsschauplatz « stellen die militäri¬
schen Beurteiler überall da« Erlöschen der feind¬
lichen Offensive bei dem unleugbaren strategi¬
schen Fortschritt der Unseren fest.

Deutscher Pölizeipräsident von Lods
WTB . B - rlin . 27 . Jan . (Amtlich.)

Der Geheinre Oberregie ,ungrrat und Vortragen¬
de Rat in der Reichskanzlei , von Oppen , ist
zmn Polizeipräfidenden von Lodz und Umge¬
bung bestellt worden.

Die englischen Verluste im Seegefecht
in der Nordsee.

Rotterdam , 27, Jan. (Ctr. 1 ln.)
Eine amtliche Meldung aus London gibt nun¬

mehr zu, daß die englische Flotte beim Kampfe
in der Nordsee größeren Schaden erlitten hat,
als zuerst angegeben wurde . Der Linienkreuzer
„Lion " erhielt einen Treffer unter der Waffer-
linie . Einige Räume strömmten voll Wasser
und da« Schiff mußte vom „Jndomitable " in«
Schlepptau genommen werden . Der Tvrpedojä-
ger „ Meteor " , der auch havairert war , wurde
auf der Rückfahrt von dem Torpedojäger „Liber¬
ty " in « Schlepptau genommen . Beide Schiffe
wurden aus der Rückfahrt durch ein starkes Ge¬
leit von Torpedojägern beschützt. Sie können
amtlicher Meldung znfolg « bald repariert wer¬
den.

Der Gesamtverlust an Offizieren und Mann¬
schaften betrug angeblich an Bord des „Lion " 17
Mann verwundet , an Bord des „ Tiger " 1 Of¬
fizier und 9 Mann getötet , 3 Offiziere und 8
Mann verwundet , an Bord des „ Meteor " 4
Mann getötet , 1 Mann verwundet . Man glaubt
nicht, daß e« nvch andere Verluste gibt , sobald
aber der Bericht der Admiralität einläuft , wer¬
den weiter » Einzelheiten veröffentlicht werden.

Der preußische Etat.
Berlin , 27. Jan. (Oh-. Bin.)

Der preußische Etat für 1915 , der am 2.
Februar verteilt wird , wird trotz des Krieges
und de« gewaltigen Einahmeausfalles , den ei
zur Folge hat , ohne Anleihe auskommen.
Ls verbleibt sogar noch «ine kleine Rücklage für
den ÄuSgleichsfonds . Darin liegt ein Beweis
für di« preußische Finanzstärke und für die Wi¬
derstandskraft der preußisch-deutschen Bolkswirt-
schaft, der unfern Feinden draußen zu denken
geben sollt«.

Der Streit ums Gold.
Haag , 27. Jan, (Ctr. Bin.)

Gegen die von französischer Seite vorgeschla¬
gene genieinsame Anleihe der Dreiverbandsmäch¬
te von 15 Miliarden scheinen, wie aus Londoner
Privatmeldungen hervorgeht , ernste Unstimmig¬
keiten im Schoße der englischen Regierung zu
bestehen . Auch sei es, wie gerüchtweise verlau¬
tet , schon zu politischen Reibereien zwischen den
ein einen Kabinetten ĝekommen, weil England
die Frage angeschnitten habe, ob Frankreich
und Rußland England gegenüber besondere Gar¬
antien geben möchte oder könnte. Die Meini-
gungsverschiedenheiten darüber hätten zwar keine
praktische Bedeutung , aber in einzelnen Kreisen
werde da« Zustandekommen des Projekts ziemlich
bezweifelt nnd man spricht bereits von einer
Vertagung der beabsichtigten Reise des rusischen
Finanzminister « nach Pari «.

Di « großartige Tätigkeit der Deutschen.
Genf  38 . Jan . (Oh-. BL)

General Lacroix sagt im „ Temps " wörtlich:
Wir müssen anerkennen , daß der Feind überall
«ine großartige Tätigkeit entwickelt, überall an¬
greift , überall seine Stirn bietet und unaushörlich
Ipern attackiert . Nicht weniger als sechs Offen-
sivbewegungen wurden in den letzten Tagen auf
den Kriegsschauplätzen vorgenommen . Au« Peters¬
burg kommt die Hiobspost daß die jRussen aus
strategischen Gründen den Rawka -Abschnitt räu¬
men und günstigere Stellungen rückwärts beziehen
»erd «. Die Ruflen wurden auch bei Jakobyne
geschlognn . In Buckowina dürfte i, den nächsten

Tagtn die Entscheidung fallen . Ueberall s«
Deutschland wachsam, angriffslustig und unver.
zagt . Der Verbündeten harre eine schwer, Auf¬
gabe . Die Lösung heiße: Hoffnung und Au «,
dauer . (D . Tzg .)

Getreide an- Rnmänien.
WTB . Bukarest , 29 . Januar.

Halbamtlich wird gemeldet : Der größte Teil
der in den letzten Monaten für Deutschland 'ge¬
kauften Getreidemeugen konnten wegen Wagen-
mangels nicht ausgeführt werden . Die rumän¬
ische Eisenbahnverwaltung hat nun den Vorschlag
der deutschen Regierung angenommen , daß sie
den dazu nötigen Wagenpark selbst nach Rumän¬
ien senden werde.

Lokales und Proviuzicües.
* Hadamar , 38 . Jan . Da « sonst hier üb¬

liche Festessen zu Ehren de« Geburtstage « un¬
seres Kaisers und Königs fiel gestern aus , weil
es der Wunsch Sr . Majestät war , es möge
dem Ernst der Gegenwürt entsprechend von jeder
Veranstaltung einer weltlichen Feier seines Ge¬
burtstages diese« Jahr abgesehen werden . Statt
der Abhaltung diese« Festessens fand aber bei
den hiesigen Heeren , die sonst an dem üblichen
Essen sich zu beteiligen pflegten , eine Anregung
des Herrn Bürgermeisters lebhaften Beifall , .die
darin gipfelte , jeder dieser Herrn möge den
Betrag welchen er sonst für da« Essen ausge¬
geben haben würde , Sr Majestät zu Ehren
hergeben zur Ansammlung eines Fonds , au«
welchem Kriegshinterbliebenen und Kriegsinva¬
liden von Hadamar später Unterstützung gewährt
werden solle. Line diesbezügliche Sammlung
bei den betreffenden Herren ergab die schöne
Summe von 366M . Gaben zur Vergrößerung
dieser Fonds werden wie uns bekannt ist, auch
von Damen undHerrn , die nach dieser Richtung
hin Gutes wirken wollen, von dem Herrn Bü-
germeister stets weiter gern entgegengenommen.
Den bisherigen Spendern heute herzlichen Dank.

* Hadamar , 23. Jan. Die am 21. und
22 . d. Mts . wiederum für die auf Bahnhof
Limburg durchfahrenden Truppen uad Verwun¬
deten seitens des Herrn Bürgermeister « unter
den Einwohnern der Stadt veranstaltete Sam¬
mlung von Liebesgaben hatte , wie auch die bei¬
den früheren , abermals einen guten Erfolg . Herr-
Bürgermeister Dr . Dechen konnte den Damen
>er Verpflegungsstation auf dem Bahnhof Lim¬
burg bei der heutigen Ablieferung etwa IZtr.
Brot . I V, Ztr . Fleischwaren (Wurst , Schinken,
Speck), 54 belegte Brote , 52 Eier , 6Pfd . But¬
ter , iPfd . Kaffee, sowie mehrere Pakete Zwie¬
back, Keks, Schokolade , Tabak und dergl . zur
Verfügung stellen. — Wenn man bedenkt, daß
die Einwohner unserer Stadt an allen vaterlän-
dischen Sammlungen der letzten Zeit sich auch
überaus reichlich beteiligt haben , so ist dies ein
Beweis , daß werktätige Nächstenliebe und vater¬
ländische Gesinnung bei den Bewohnern unseres
Städtchens noch lebendig ist. Allen gütigen
Spender » herzlichsten Dank!

* Hadamar , 30. Jan. Mit dem Eisernen
Kreuze ausgezeichnet wurde vor einiger Zeit der
Feldunterarzt Herwig Krekel.

* Hadamar , 30, Jan. Di« Abkürzung
der Schonzeit für weibliche« Rehwild , Fasanen¬
hennen und Hasen ist Allerhöchst angeordnet wor-
oen. Die Schonzeit für weibliches Rehwild und
Fasanenheunen beginnt mit dem 1. März , für
Hasen mit dem 1. Februar d. Jrs.

* Hadamar 29. Jan. Oberst Meckel vom
Stabe des Fuß -Arsillerie -Regiments , Schwager
oeS.Herrn SanitätSrat Dr . Weyher hier , wurde,
nachdem er mit dem Eisernen Kreuz 2 und 1
Klaffe geschmückt, zum Gene ', almajo  r befördert

* Hadamar , 23. Januar. Vielfach besteht
die irrige Ansicht vom 23 . bi« 30 . Januar
sei die Auflieferung von Paketen bis zum Ge¬
wicht von 5 kg nach dem Feldheere gestattet.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß di«
Versendung von Feldpaketen vorläufig noch nicht
wieder zugelassen ist.

Frankfurt (Main ), 23 . Januar 1915.
Kaiserliche Ober Postdirektion.

Lauenstein.

Sin gut erhaltener

doppelter Kochofen
zu verkaufen . Zu erfragen vorgaffe 31.



reinigt man am besten wie folgt: Man löst

PersII , das selbsttätige Waschmittel,
in handwarmem (35° C) Wasser auf. Dann schwenkt man dieWasche in
dieser handwarmen Lauge etwa V* Stunde. Nach gutem Nusspülen drückt
man sie (nicht wringen !) aus. Das Trocknen darf an nicht zu heißen Orten,
auch nicht unmittelbar an der Sonne geschehen! So bleibt die Wolle locker,
griffig und wird nicht filzig ! Überall erhältlich, niemals lose, n»r in Original-Paketen.
HENKEL L Cie., DÜSSELDORF . ^SSun " Hchkd ’s Bldch -Soda.

Obst- und Gartenbauverein.
~ Dienstag, den 2. Februar (Lichtmeß) Nachmittags4 Uhr findet
die Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins im L-aale des
Hotel Stahl statt, wozu die Mitglieder freundlichst eingeladen sind.

Tagesordnung:
Bericht über das verflossene Vereinsjahr.
Rechnungsablage.
Bortrag des Herrn Deußer über frühe Kriegsgemüsezucht für das kom
mende Frühjahr.

Dazu sind auch im Interesse der Volks ernährnng ganz besonder«
die verehrlichen Damen eingeladen.

Hadamar, 27. Januar 1918.

Der Vorsitzende.

'"rauer - Diucbsachen!
Trauerbriele, in jedem Format.
Danksagungskarten,
Trauerbilder,

liefert in bester Ausführung , in iiiizescr Frist nn-
jeder Zeit die

DrucereiJ. W. Hörter, Hadamar.

Arliritsbiidjcrzu haben in der Druckerei
des Hadamarer Anzeigers.
Joh . Wilh . Hörter.

II Bringt euer Gold zur ReichsbonK!II
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Freiwillige Gaben für die im
Felde stehenden Truppen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß für freiwilli
Gaben zum besten der im Felde stehenden Truppen, Verwundetenu
Kranken im Bereiche des XVIII . Armeekorps2 Abnahmeftellen in Fron
furt a. M. und zwar: .

AbnahmestelleI . für Sanitätshilfsmittel (Lazarettbedarf) im Car
tonhotel am Hauptbahnhof.

AbnahmestelleU. für Bekleidungsstücke, (Hemden, Unterhosen, Lei
binden, Strümpfe, usw.)
Nahrungsmittel (gute Konserven)
Genußmittel (Tabak, Zigarren)

in der stellvertretende Intendantur des XVIII . Armeekorps. Heddcri
straße 59 Erdgeschoß recht

ingerichtet worden sind, welche dem Generalkommando unterstehen.
An diese Abnahmestillen sind alle freiwilligen Gaben (nicht Geld)

richten, gleichviel ob sie von Vereinen gesan melt oder von einzelnen
bern gespendet werden. Gaben mit Conderbestimmungz. B. für Ang
görige einer Provinz, einer Tnippengollurg usw. anzunehmcn ist ni
möglich. Derartigen Wünschen kann nicht entsprochen werden. Bei Z'
sendung von Gaben aus der Umgegend ln Kisten muß Jnhaltsverzei
nis aufgekleb! sein, daß Gewicht einer Kiste soll 70 Kilo nicht übersteige

Abriabmcstelle 2  frciwillier Gaben für das
XVIII. Armeekorps Comm .-Rat Robert de Neufville.

Erlebnisse eineS Verwundeten!
Es ginn zu Ende der Monat August.
Wir rückten in Frankreich vor siegesbewußt.
Granaten sausen, Eeschoffe pfeifen, es platzen

Schrapnell,
Bon Feuersglut wurde die Nacht taghell.
Nun ging es weiter nach Sedan zu
Wir ließen dem Feind durchaus keine Ruh!
Doch am 28. war'« bei Mouzon im Wald,
Ein Dröhnen und Krachen mit aller Gewalt

Sech« Mann — zu schwach. Wir konnten'« nicht
wagen,

Uns're Kugeln in die feindlichen Reihen zu jagen.
Wir waren alle in großer Not
Und entschloffen zu sterben den Heldentod.

Da plötzlich— wa« heult durch die Luft?
Eine Granate war'«, vom Feiud dem französischen

Schuft.
Ein Blitzen, ein Krachen dann ward e« still,
Wir fügten uns alle wie Gott es will.

Al« sich verzogen des Pulvers Oualm
Merk ich eist, daß ich verwundcl am Arm.
Mein Gott — sitzt seh' ich noch was da gescheh'n
Von den sechs Monn war keiner heil mehr zu

seh'n.

Da« Stöhnen, das Jammern, nach Golf, Deib
und Kind,

Nahm mit sich fort der heulende Wind.
Drei Mann waren tot, noch einer wird's erben,

Denn ach — unser Hauptmann war auch schon
am sterben.

Ich kniete nieder, an seiner Seit',
dur Erfüllung der letzen Wünsche bereit'
Nach Frau und Kinder rief er im Schmerz,
Und legte verschiedene« mir noch an« Herz.

Grüß meine Lieben sagt er in seiner Not.
„Ich sterbe mil Gott gern den Heldentod". ,
Auch ich war verwundet und mußte eilen,
Denn länger könnt' ich dort nicht wehr weilen.

Nach langem suchen, rennen und hasten,
Fand ich nun endlich den SanilätS-Pflasterkasten.
Dort ward ich verbunden es tat mir so weh.
Dann ging es weiter nach FroumllierS.

In einer Kirche zum Lazarett bereit,
Ta lagen Verwundete Freund und Feind.
Wir lernten uns kennen und öffneten's Herz,
Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.

Jetzt ging e« weiter zur Bahnstation,
Wo jeder empfing eine Brolpoition.
Endlich wurden wir verladen zum Transport,
Welcher uns bringen sollte zur Heimat fort.

Wir sangen und drückten einander die Hand,
Tenn jetzt, ging'« wieder in's Vaterland.
Dort werden wir gepflegt und bald gesunden,
Und so Gott will, wird man mich nicht mehr

verwunden.
Res. Weber 8/87

Hausen, Kreiö Limburga. L.

..Hacken zusammen! Brüst heraus!
Ein freundlich Gesicht' das bitt' ich mir aus!
Jh >e Hoheit Prinzessin hält Verwundetenschau,
wird jemand gefragt — er antworte genau,
es richtet sich jeder so gut als er kann
und sieht dabei Hoheit ehrfurchtsvoll an/'
Und Hoheit naht —
es meldet der Korporal
dem Adjut:nten der Verwundeten Zahl
und als Hoheit zu Jedem mitleidsvoll spricht
da antwortet einer mit freud'gem Gesicht:
„Königliche Hoheit dös iS halb net so schlim
al« wenn i von 'ner Kirwe hoama kimm.

H, Bürkart

Eine reiche Bäurin fährt zur Stadt,
das Herz sie voller Wünsche hat;
sie dacht bei sich, es wär' zu schön,
könnt' ich mein Bild auf Leinwand seh'n,
Ein Maier wurde ihr genannt,
und sct on den Weg sie dorthin fand.
Ein denkbar vohrnehm' Atelier,
„ich bill' schön nchmen's Platz allhier."
Mit unverwandtem Augenblick,
malt er die Holde mit Geschick.
Der strammen Haltung müde nun,
bat sie ein wenig auszuruh'n.
„Gnädigste, ich kenn' die Qualen
den Hintergrund indeß' werd' malen."
Beschämt sie fragt — verwunderungsvoll:
„Ob ich mich da wohl' rumdreh'n soll"?

H. Bü
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